
Energieausweis für Wohngebäude 
OiB 

INSTITsCHES 

BEZEICHNUNG 

Gebäude(-teil) 

Nutzungsprofil 

Straße 

PLZIOrt 

Grundstücksnr. 

A ++ 

A+ 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

OIB-Richtlinie 6 
Ausgabe Oktober 2011 

1501563_Wels, Lindenstr.22,24; Am Rosenhag 19_Fertigstellung 

Wohnen 

Mehrfamilienhäuser 

Lindenstraße 22,24; Am Rosenhag 19 

4600 

882/141 

Wels 

SPEZIFISCHER HEIZWÄRMEBEDARF, PRIMÄRENERGIEBEDARF, KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND 
GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR (STANDORTKLIMA) 

HWB: Der Heizwamebedarf beschreibt jene Wänemenge, welche den Räumen 
rechnerisch zur Beheizung zugeführt werden muss. 

wwWB. Der Warmwasserwärnebedarf ist als fláchenbezogener Defaultwert fesigelegt. 
Er entspricht ca. einem Liler Wasser je Quadratmeter Brutto-Grundfläche, welcher 
ca. 30C (aiso beispielsweise von 8 'C auf 38 'c) erwármt wird. 

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusätzlich zum Nutzenergiebedarf die Verluste der 
Hauslechnik, im Gebaude berücksichigt. Dazu zahlen beispielsweise die Verluste des 
Heizkessels, der Energiebedarf von Umwälzpurmpen etc. 

HHSB: Der Haushaltsstrombedarf isl als fláchenbezogener Defaultwert leslgelegt 
Er entspricht ca. dem durchschnitlichen flachenbezogenen Stromverbrauch in einem 
durchschnitlichen öslerreichischen Haushalt. 

Baujahr 

Letzte Veränderung 

B 

ArchiPHYSIK 13.0.39 - lizenziert für IFEA 

Katastralgemeinde 

KG-Nr. 

Seehöhe 

HWB SK 

1972 

PEB SK 

1996/2015 

Lichtenegg 

51215 

322 m 

CO2 SK 

B 

f GEE 

EEB: Beim Endenergiebedarf wird zusätzlich zum 
Haushaltsstrombedat berúcksichtigt. Der Endeneralebedar entspricht iener 

Energiemenge, dile eingekauft werden muss 

erglebedarf der 

PEB: Der Primärenergiebedarf schlleßt die gesamte Energie für den Bedarf im 
Gebäude einschließlich aller Vorketten mit ein. Dieser weist einen emeuerbaren und 
einen nicht erneuerbaren Anteil auf. Der Ermittlungszeitraum für die 
Konversilonsfaktoren ist 2004-2008. 

CO 2: Gesamte dem Endenerglebedarf zuzurechnenden Kohlendioxidemissionen, 
einschlleßlich jener für Transport und Erzeugung sowie aller Verluste. Zu deren 
Berechnung wurden übliche Allokationsregeln unterstelt. 

(GEE: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf 
und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007). 

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normlerten Benutzerlnnenverhaltens, 8le geben den Jahrosbedart pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an. 

stockman 

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtinie 6 .Energleeinsparung und Wärmeschutz" des Osterrelchlschen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 

2010/31/EU über die Gesamtenergieefizienz von Gebauden und des Energleauswels-Vorlage-Gesetzes (EAVG), 
09.03.2016 



Energieausweis für Wohngebäude 
OiB 

GEBÄUDEKENNDATEN 

Brutto-Grundfläche 

INSTITUTsOR ibiGHES 

Bezugs-Grundfläche 

Brutto-Volumen 

GebäudeHüllläche 

Kompaktheit (AV) 

charakteristische Långe 

HWB 

wwWB 

HTEB RH 

HTEB WW 

HTEB 

HEB 

HHSB 

EEB 

PEB 

WÄRME. UND ENERGIEBEDARF 

PEB n.ern. 

PEB erm. 

CO 2 

f GEE 

ERSTELLT 

GWR-Zahl 

OB-Richtlinie 6 
Ausgabe Oktober 2011 

Gültigkeitsdatum 

12.730,00 m2 Klimaregion 

1,01 

10.184,00 m2 Heiztage 

36.965,33 m3 Heizgradtage 

9.239,36 m2 Norm-Außentemperatur 

Referenzklima 
spezifisch 

0,25 1/m Soll-Innentemperatur 

4,00 m 

38.04 KWh/m2a 

Ausstellungsdatum 09.03.2016 

08.03.2026 

Wohnen 

ArchiPHYSIK 13.0.39 - lizenziert für IFEA 

Standortklima 
Zonenbezogen 

531.264 kWhla 

162.625 kWhla 

46.730 kWhla 

178.569 kWhla 

226.662 kWhla 

920.551 kWh/a 

209.090 kWh/a 

1.129.641 kWhla 

2.370.108 KWhla 

1.347.882 kWhla 

1.022.226 kWh/a 

259.515 kgla 

spezifisch 

225 d 

3619 Kd 

-14,3°C 

41,73 kWh/m2a 

12,78 kWh/m2a 

20 °C 

3,67 KWh/m2a 

14,03 kWh/m2a 

17,81 kWh/m2a 

72,31 kWh/m2a 

16,43 kWh/m2a 

88,74 kWh/m2a 

186,20 KWh/m2a 

Ersteller 

Unterschrift 

N 

105,90 KWh/m2a 

80,30 KWhm2a 

20,40 kg/m2a 
1,01 -

mittlerer U-Wert 

Bauweise 

Art der Lüftung 

LEK T-Wert 

Anforderung 

Sommertauglichkeit keine Angabe 

Ing. Manuel Stocker 

ANSTITUT FUR 

0.681 Wim2K 

schwere 

Amel 

Fensterlüftung 

e Energekennzahien dieses Energieausweises diernen ausschieslich der intorm alion. Autgrund der idealisier ten EingangstNK.&AAMAS GMBH 
arhebliche 

Abweichungen auftlelen nsbesondere Nulzungseinheilen unlerschiedlicher lLage können aus Gründen der Geomelrie und ari uUNtnehineri dere iERCISAcon den 
hier angegebenen abweichern. 
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Energiekennzahlen für die Anzeige in 
Druckwerken und elektronischen Medien 
Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012 - EAVG 2012 

Bezeichnung 
Gebäudeteil 

Nutzungsprofil 
Straße 

PLZZOrt 

Grundstücksnr. 

HWB 

f GEE 

EAVG $3 

EAVG $4 

EAVG $6 

Energiekennzahlen It. Energieausweis 

EAVG �7 

1501563_ Wels, Lindenstr.22,24; Am Rosenhag 19_Fertigstelung 

EAVG ^8 

Wohnen 

Der Energieausweis besteht aus 

EAVG 9 

Mehrfamilienhäuser 

Lindenstraße 22,24; Am Rosenhag 19 
4600 

882/141 

HWB 

Wels 

Energieausweis Ausstellungsdatum 

42 kWh/m'a 

Baujahr 
Katastralgemeinde 

KG-Nr. 

Seehöhe 

-einer ersten Seite mit einer Effizienzskala, 

fGEE 
09.03.2016 

einer zweiten Seite mit detallierten Ergebnisdaten, 

Vorzulegen oder 

jedoch nicht nachgekommen ist. 

1972 

Lichteneg9 
51215 

322 

1,01 

-Empfehlung von Malßnahmen -ausgenommen bei Neubau-, deren Implementierung den 
Endenergiebedarf des Gebäudes reduziert und technisch und wirtschaftlich zweckmäßsig ist, 

-einem Anhang, der den Vorgaben der Regeln der Technik entsprechen muss. 

Gültigkeitsdatum 

Der Heizwärmebedarf beschreibt jene VWärmemenge, welche den Räumen rechnerisch zur Beheizung zugeführt werden 
muss. Einheit: kWh/m² Jahr 

ArchiPHYSIK 13.0.39 - lizenziert für IFEA 

Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf 
(Anforderung 2007). 

(2) Ein Verkaufer oder Bestandgeber, der es entgegen § 4 unterlässt, 

Wird ein Gebäude oder ein Nutzungsobjekt in einem Druckwerk oder einem elektronischen Medium zum Kauf oder zur 
In-Bestand-Nahme angeboten, so sind in der Anzeige der Heizwämebedarf und der Gesamtenergieeffizienz-Faktor des 
Geb�udes oder des Nutzungsobjekts anzugeben. Diese Pflicht gilit sowohl für den Verkäufer oder Bestandgeber als auch 
für den von diesem beauftragten Immobilienmakler. 

(1) Beim Verkauf eines Gebäudes hat der Verkäufer dem Käufer, bei der In-Bestand-Gabe eines Gebäudes der 
Bestandgeber dem Bestandnehmer rechtzeitig vor Abgabe der Vertragserklärung des Käufers oder Bestandnehmers einen 
zu diesem Zeitpunkt höchstens zehn Jahre alten Energieausweis vorzulegen und ihm diesen oder eine vollständige Kopie 
desselben binnen 14 Tagen nach Vertragsabschluss auszuhändigen. 
Wird dem Käufer oder Bestandnehmer vor Abgabe seiner Vertragserklärung ein Energieausweis vorgelegt, so git die darin 
angegetbene Gesamtenergieeffizienz des Gebäudes als bedungene Eigenschaft im Sinn des $ 922 Abs. 1 ABGB. 

08.03.2026 

(1) Wird dem Käufer oder Bestandnehmer entgegen § 4 nicht bis späBestens zur Abgabe seiner Vertragserklärung ein 
Energieausweis vorgelegt, so gilt zumindest eine den Alter und der Art des Gebäudes entsprechende 
Gesamtenergieeffizienz als vereinbart. 
(2) Wird dem Käufer oder Bestandnehmer entgegen § 4 nach Vertragsabschluss kein Energieausweis ausgehändigt, so 
kann er entweder sein Recht auf Ausweisaushändigung gerichtlich geltend machen oder selbst einen Energieausweis 
einholen und die ihm daraus entstandenen Kosten vom Verkäufer oder Bestandgeber ersetzt begehren. 

Vereinbarungen, die die Vorlage- und Aushändigungspflicht nach § 4, die Rechtsfolge der Ausweisvorlage nach $6, die 
Rechtsfolge untertassener Vorlage nach § 7 Abs. 1 einschlieslich des sich daraus ergebenden Gewährleistungsanspruchs 
oder die Rechtsfolge unterlassener Aushändigung nach § 7 Abs. 2 ausschlielßen oder einschränken, sind unwirksam. 
(1) Ein Vekäufer, Bestandgeber oder Immobilienmakler, der es entgegen § 3 unterlässt, in der Verkaufs- oder 
in-Bestand-Gabe-Anzeige den Heizwärmebedarf und den Gesamtenergieeffizienz-Faktor des Gebäudes oder des 
Nutzungsobjekts anzugeben, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren Handlung erfüllt oder 
nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwaltungsübertretung und ist mit 
einer Geldstrafe bis zu 1 450 Euro zu bestrafen. Der Verstoß eines Immobilienmaklers gegen §3 ist entschuldigt, wenn er 
seinen Auftraggeber über die Informationspflicht nach dieser Bestimmung aufgeklärt und ihn zur Bekanntgabe der beiden 
Werte beziehungsweise zur Einholung eines Energieausweises aufgefordert hat, der Auftraggeber dieser Aufforderung 

1. dem Käufer oder Bestandnehmer rechtzeitig einen höchstens zehn Jathre alten Energieausweis 

2. dem Käufer oder Bestandnehmer nach Vertragsabschluss einen Energieausweis oder eine 
vollständige Kopie desselben auszuhändigen, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich stratbaren 
Handlung erfült oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 1450 Euro zu bestrafen. 

stockman 09.03.2016 
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